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HAMBURGISCHES
GESETZ- UND

VERORDNUNGSBLATT
TEIL I

HmbGVBl. Nr. 21 DIENSTAG, DEN 28. JUNI 2011

Tag I n h a l t Seite

§ 1

(1) Der Bebauungsplan Wandsbek 77 für das Gebiet zwi-
schen der Wandse beziehungsweise dem Holzmühlenteich, der
Holzmühlenstraße und der Wandsbeker Zollstraße (Bezirk
Wandsbek, Ortsteil 507) wird festgestellt.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:

Über die Flurstücke 3701, 3702, 443 und 3108 der Gemar-
kung Wandsbek – Holzmühlenstraße – Wandsbeker Zoll-
straße – Westgrenze des Flurstücks 2648, Westgrenze und
über das Flurstück 3692 der Gemarkung Wandsbek (Bezirk
Wandsbek, Ortsteil 507).

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.
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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Verordnung
über den Bebauungsplan Wandsbek 77

Vom 15. Juni 2011

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am
12. April 2011 (BGBl. I S. 619, 633), in Verbindung mit § 3
Absätze 1 und 3 sowie § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfest-
stellungsgesetzes in der Fassung vom 30. November 1999
(HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350, 370), § 4 Absatz 3 des Hamburgischen
Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 402) in Verbindung mit § 9
Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes
vom 29. Juli 2009 (BGVBl. I S. 2542) sowie § 1 und § 2 Ab-
satz 1 der Weiterübertragungsverordnung-Bau vom 8. August
2006 (HmbGVBl. S. 481), zuletzt geändert am 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350, 370), wird verordnet:
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3. Unbeachtlich werden 
a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des

Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

1. Im Gewerbegebiet sind Einzelhandelsbetriebe mit Aus-
nahme von Versandhandelsbetrieben unzulässig. Aus-
nahmsweise zulässig sind Einzelhandelsbetriebe in Ver-
bindung mit Handwerksbetrieben und verarbeitendem
Gewerbe. In dem mit „(A)“ gekennzeichneten Bereich sind
Betriebe, die mit Kraftfahrzeugen, Booten, Möbeln, Teppi-
chen und gleichermaßen flächenbeanspruchenden Arti-
keln einschließlich Zubehör oder mit Baustoffen, Werk-
zeugen, Gartengeräten oder sonstigem Bau- und Gartenbe-
darf handeln, diese Artikel ausstellen oder lagern,
ausnahmsweise zulässig. In dem mit „(B)“ bezeichneten
Bereich können Erweiterungen, Änderungen und Erneue-
rungen bestehender Einzelhandelsbetriebe ausnahms-
weise zugelassen werden. 

2. Bordelle und bordellartige Betriebe sowie Verkaufsräume
und Verkaufsflächen, Vorführ- und Geschäftsräume, deren
Zweck auf den Verkauf von Artikeln, auf Darstellungen
oder Handlungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet
ist, sind ausgeschlossen.

3. Ausnahmen für Vergnügungsstätten sind ausgeschlossen.
4. Aufenthaltsräume, insbesondere Pausen- und Ruheräume,

sind durch geeignete Grundrissgestaltung den lärmabge-
wandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Soweit die Anord-

nung an den vom Verkehrslärm abgewandten Gebäude-
seiten nicht möglich ist, muss für diese Räume ein aus-
reichender Schallschutz an Außentüren, Fenstern, Außen-
wänden und Dächern der Gebäude durch bauliche Maß-
nahmen geschaffen werden.

5. In dem mit „(C)“ bezeichneten Bereich ist eine Zuwegung
zur Erschließung des mit „(B)“ bezeichneten Bereichs
zulässig, andere bauliche Nutzungen sind ausgeschlossen.

6. Im Gewerbegebiet muss der Durchgrünungsanteil auf den
jeweiligen Grundstücken mindestens 15 vom Hundert
betragen. Diese Flächen sind mit Bäumen und Sträuchern
zu bepflanzen. Für je angefangene 150 m² der zu begrünen-
den Grundstücksfläche ist mindestens ein kleinkroniger
Baum oder für je angefangene 300 m² der zu begrünenden
Grundstücksfläche ist mindestens ein großkroniger Baum
zu pflanzen. Festgesetzte Pflanzungen aus Nummer 8
werden angerechnet.

7. Für festgesetzte Baumanpflanzungen und für Ersatz-
anpflanzungen gilt: Es sind standortgerechte Laubbäume
zu verwenden und zu erhalten. Bäume müssen einen
Stammumfang von mindestens 18 cm, in 1 m Höhe über
dem Erdboden gemessen, aufweisen. Unter dem Kronen-
bereich jedes Baumes ist eine offene Vegetationsfläche von
mindestens 12 m² anzulegen und zu begrünen.

8. Auf ebenerdigen Stellplatzanlagen ist für je vier Stellplätze
ein großkroniger Baum zu pflanzen.

9. Dachflächen sind extensiv mit einem mindestens 5 cm
starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen
und zu begrünen. Ausnahmen können zugelassen werden.

10. Dem Wandse-Grünzug zugewandte Außenwände, die
fensterlos sind oder einen Fensterabstand von mehr als 5 m
aufweisen, sind mit Schling- und Kletterpflanzen zu
begrünen; je 2 m Wandlänge ist mindestens eine Pflanze zu
verwenden. Ausnahmen können zugelassen werden.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Hamburg, den 15. Juni 2011.

Das Bezirksamt Wandsbek
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Bekanntmachung
über das Inkrafttreten des Vierten Staatsvertrages 

zur Änderung medienrechtlicher Vorschriften in Hamburg und Schleswig-Holstein
(Vierter Medienänderungsstaatsvertrag HSH) 

Vom 22. Juni 2011

Gemäß Artikel 3 des Gesetzes zum Vierten Medienände-
rungsstaatsvertrag HSH und zur Aufhebung des Gesetzes zum
Staatsvertrag über die Nutzung von Übertragungskapazitäten
für privaten Rundfunk vom 14. Juni 2011 (HmbGVBl. S. 251)
wird bekannt gemacht, dass der Staatsvertrag nach seinem
Artikel 4 am 1. Juli 2011 in Kraft tritt.

Hamburg, den 22. Juni 2011. 

Die Senatskanzlei
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§ 1
Sonntagsverkaufszeiten im Bezirk Hamburg-Mitte

(1) Verkaufsstellen dürfen am Sonntag, dem 25. September
2011, aus Anlass der Veranstaltung „Herbstzauber in der City“
in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein.

(2) Verkaufsstellen dürfen am Sonntag, dem 6. November
2011, aus Anlass der Veranstaltung „Kunst und Kultur in der
City“ in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein.

(3) Die Freigabe der Öffnungszeiten nach den Absätzen 1
und 2 wird beschränkt auf die Verkaufsstelle der Detlev Louis
Motorradvertriebs GmbH in der Süderstraße 83, 20097 Ham-
burg.

§ 2
Schlussvorschrift

Die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den
Ladenschluss vom 12. Mai 1998 (HmbGVBl. S. 68), zuletzt
geändert am 19. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 386), bleibt
unberührt.

Hamburg, den 24. Juni 2011.

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte
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Zweiundzwanzigste Verordnung
über die Erweiterung der Verkaufszeiten

aus Anlass von besonderen Ereignissen im Bezirk Hamburg-Mitte
Vom 24. Juni 2011

Auf Grund von § 8 Absatz 1 des Ladenöffnungsgesetzes
vom 22. Dezember 2006 (HmbGVBl. S. 611), geändert am
15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 444, 449), in Verbindung
mit der Weiterübertragungsverordnung-Verkaufszeiten vom
11. Juni 2002 (HmbGVBl. S. 92), geändert am 23. September
2003 (HmbGVBl. S. 477), wird verordnet:


